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Briefadresse: Feldstrasse 40, Postfach, 8090 Zürich www.gaz.zh.ch

Direktion der Justiz und des Innern 

 

Verordnung über die Abschreibungen nach be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Ände-
rung): 

 

Orientierung zur Aktualisierung der Branchenbe-
stimmungen und Offenlegung der Nutzungsdauern 

und  

Umfrage zur Anwendung der BAV bei den Gemein-
den und Zweckverbänden 
Version vom xx.07.2009 

 

 

 

 

Ergänzende Papierversion zur Online-Vernehmlassung und -Umfrage 
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Ihre Koordinaten 

 

Ihre Koordinaten 

 
Mit Ihrem individuellen Zugangscode hat das Statistische Amt des Kantons Zürich folgende Organisation verknüpft: 

 

Ihre Organisation: 

 

 

Sollte die oben angegebene Organisation nicht korrekt sein, so kontaktieren Sie bitte umgehend unsere Hotline (044-
225 12 39). 

 

Ihre User_ID: 

 

Ihr Passwort: 
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Änderung der Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten: 
 

 

§ 7 Abs. 2:  Die angewendeten Abschreibungssätze bzw. Nutzungsdauern sind in Ergänzung zur Ab-
schreibungstabelle offen zu legen, wenn die Branchenregelung Bandbreiten vorgibt. 

Wir sind mit diesem 
Absatz… 

voll 
einverstanden 

nur z.T. 
einverstanden 

nicht 
einverstanden keine 

Antwort 

 � � � � 

 

Ihre Bemerkungen zum Absatz 2: 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1:  Änderung der Branchenregelung für den Bereich Abwasserentsorgung 

Wir sind mit dieser 
Änderung… 

voll 
einverstanden 

nur z.T. 
einverstanden 

nicht 
einverstanden keine 

Antwort 

 � � � � 

 

Ihre Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1:  Änderung der Branchenregelung für den Bereich Elektrizitätsversorgung 

Wir sind mit dieser 
Änderung… 

voll 
einverstanden 

nur z.T. 
einverstanden 

nicht 
einverstanden keine 

Antwort 

 � � � � 
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Ihre Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1:  Änderung der Branchenregelung für den Bereich Wasserversorgung 

Wir sind mit dieser 
Änderung… 

voll 
einverstanden 

nur z.T. 
einverstanden 

nicht 
einverstanden keine 

Antwort 

 � � � � 

 

Ihre Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Bemerkungen zur gesamten Vorlage: 
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Anwendung der Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten: 
 

 

Werden in Ihrer Gemeinde* bereits heute die Bestimmungen der Verordnung über die Abschreibungen 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten angewendet oder ist die Einführung des linearen Abschrei-
bungsmodus in den nächsten Jahren geplant? 

 

Bereich 
Anwendung 

seit Jahr 
Geplant 
ab Jahr 

Abwasserentsorgung ………….. ………….. 

Elektrizitätsversorgung ………….. ………….. 

Gasversorgung ………….. ………….. 

Verkehrsbetriebe und Transportunternehmen im Rahmen des 
Ortsverkehrs ………….. ………….. 

Wasserversorgung ………….. ………….. 

Fernwärmeversorgung ………….. ………….. 

Anlagen der Kehrichtverbrennung und der Kehrichtentsorgung ………….. ………….. 

Parkhäuser ………….. ………….. 

Alterswohnungen, Alters- und Pflegeheime ………….. ………….. 

Anlagen der Informatik und Telekommunikation ………….. ………….. 

*  Falls die BAV in einem Zweckverband angewendet oder zur Einführung geplant ist, bringen Sie bitte einen 
entsprechenden Hinweis bei den allgemeinen Bemerkungen an. 

 

 

Allgemeine Bemerkungen zur BAV: 

 

 

 

 

 

 


